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RS OGH 1977/6/29 8Ob99/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1977

Norm

StVO §15 Abs1

StVO §17 Abs1

Rechtssatz

Der im § 17 Abs 1 StVO enthaltene Hinweis auf § 15 StVO bezieht sich ausdrücklich nur auf die Anzeige des

Vorbeifahrens, die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes und das Vorbeifahren an Schienenfahrzeugen, nicht aber auf

die Generalklausel des § 15 Abs 1 StVO, wonach, von Ausnahmen des Abs 2 abgesehen, nur links überholt werden

dürfen.
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